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BEKANNTMACHUNG DER SATZUNG DER STADT NEUBRANDENBURG ÜBER DIE FÖRMLICHE FEST-
LEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETES "NORDSTADT-IHLENFELDER VORSTADT"  
 

1. Aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M.-V. S. 205) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539) und des § 142 Abs.1 
i. V. m. Abs. 3 des Bausetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBL. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2006 (BGBL. I S. 3316), hat die Stadtvertretung der Stadt Neubrandenburg in ihrer Sitzung 
am 13.11.08 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
SATZUNG DER STADT NEUBRANDENBURG 
ÜBER DIE FÖRMLICHE FESTLEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETES " NORDSTADT-IHLENFELDER 
VORSTADT " 
 
§ 1 
FESTLEGUNG DES SANIERUNGSGEBIETES 
 

(1) Im nachfolgend näher bezeichneten Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 
Dieses Gebiet soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wesentlich verbessert werden. 
Das insgesamt ca. 32 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanierungsgebiet förmlich festge-
legt und erhält die Bezeichnung „Nordstadt-Ihlenfelder Vorstadt“.  
 

(2) Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile, die in der Anlage 2 auf-
gezählt sind sowie innerhalb der im Lageplan im Maßstab M 1: 1.000 durch eine schwarz ge-
strichelte Linie gekennzeichneten, vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzten, Fläche, liegen. Der 
Lageplan vom 20.10.06 ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage 1 beigefügt.  

 
 
§ 2 
VERFAHREN 
 
Die Sanierungsmaßnahme wird unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften 
der §§ 152 - 156 a BauGB durchgeführt. 
 
 
§ 3 
INKRAFTTRETEN  
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
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2. Die Sanierungssatzung wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.  
 

3. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.    
 

4. Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung M-V enthalten oder auf Grund derselben er-
lassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden. Ein Verstoß ist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten 
Vorschriften und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergeben soll, gegenüber der Stadt gel-
tend zu machen.  
 

5. Gemäß § 143 Abs. 1 BauGB wird auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB (u. a. Aus-
gleichsbetragserhebung) besonders hingewiesen. 
 

6. Darüber hinaus bedürfen gemäß § 144 Abs. 1 und 2 BauGB nachstehend aufgeführte Vorhaben 
und Rechtsvorgänge der schriftlichen Genehmigung der Stadt   
 
a)  Die im § 14 Abs. 1 BauGB bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen  
 (§ 144 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). 
 
b) Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch 
 oder die Nutzung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles auf bestimmte  
 Zeit von mehr als einem Jahr eingegangen oder verlängert wird (§ 144 Abs. 1 Nr. 2 
 BauGB).  
 
c) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes und die Bestellung und  
 Veräußerung eines Erbbaurechtes (§ 144 Abs. 2 Nr. 1). 
 
d) Die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Be- 
 stellung eines Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des  
 § 148 Abs. 2 BauGB im Zusammenhang steht (§ 144 Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
e) Ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der unter c) und 
 d) genannten Rechtsgeschäftes begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag  
 genehmigt worden, gilt auch das in Ausführung dieses Vertrages vorgenommene  
 dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt (§ 144 Abs. 2 Nr. 3 BauGB).  
 
f) Die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast (§ 144 Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
 
g) Die Teilung eines Grundstückes (§ 144 Abs. 2 Nr. 5 BauGB).  
 
Die Genehmigung wird durch die Stadt erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an ih-
rer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt erteilt.  
 

7. Die Stadt Neubrandenburg wird das Grundbuchamt gemäß § 143 Abs. 2 BauGB ersuchen, den 
Sanierungsvermerk in Abteilung II der Grundbücher der im Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücke einzutragen.  
 



8. Die Sanierungssatzung nebst Lageplan und Flurstücksverzeichnis sowie alle vorgenannten Pa-
ragraphen können von jedermann in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Fachbereich für 
Stadtplanung, Umwelt, Wirtschaft und Soziales, Friedrich-Engels-Ring 53, 17033 Neubranden-
burg während der Öffnungszeiten eingesehen werden.    
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